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A. Prüfungsauftrag 

Die örtliche Rechnungsprüfung der   

Stadt Troisdorf,

im Folgenden auch „Stadt“ oder „Konzern“ genannt, 

ist auf Basis einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit Datum vom 9. Januar 2003 auf das 

Rechnungsprüfungsamt des Rhein-Sieg-Kreises übertragen worden. Mit Schreiben vom 7. Okto-

ber 2019 sind wir mit der Prüfung des Gesamtabschlusses zum 31. Dezember 2020 unter Einbe-

ziehung der zu Grunde liegenden Buchführung und des Gesamtlageberichts gemäß § 116 i. V. m. 

§§ 59 Abs. 3, 102 GO NRW beauftragt worden. 

Der Gesamtabschluss ist gemäß § 102 Abs. 11 GO NRW i. V. m. §§ 316 ff. HGB zu prüfen. 

Wir bestätigen gemäß § 102 Abs. 8 GO NRW i. V. m. § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer 

Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben. 

Bei der Erstellung des Prüfungsberichts haben wir die deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 

Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n. F.) beachtet. 

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, 

gelten die unter dem 16. September 2021 getroffenen Vereinbarungen sowie ergänzend die als 

Anlage beigefügten „Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprü-

fungsgesellschaften“ in der Fassung vom 1. Januar 2017. 

Dieser Prüfungsbericht wurde nur zur Dokumentation der durchgeführten Prüfung gegenüber der 

Stadt und nicht für Zwecke Dritter erstellt, denen gegenüber wir entsprechend der im Regelungs-

bereich des § 323 HGB geltenden Rechtslage keine Haftung übernehmen. 
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B. Grundsätzliche Feststellungen 

I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter 

Aus dem Gesamtabschluss und dem Gesamtlagebericht der gesetzlichen Vertreter sowie den 

sonstigen geprüften Unterlagen heben wir folgende Aspekte hervor, die zur Beurteilung der kom-

munalen Aufgabenerfüllung der Stadt von besonderer Bedeutung sind: 

 Das Haushaltsjahr 2020 schließt mit einem Gesamtjahresfehlbetrag in Höhe von 

T€ 383 (Vorjahr: Gesamtjahresüberschuss in Höhe von T€ 15.962). 

Die Gesamtertragslage des Konzerns Stadt Troisdorf war im Haushaltsjahr 2020 von einem nega-

tiven Gesamtjahresergebnis in Höhe von T€ 383 (Vorjahr: + T€ 15.962) geprägt. Die ordentlichen 

Gesamtaufwendungen von insgesamt T€ 387.515 wurden in 2020 zwar vollständig durch die or-

dentlichen Gesamterträge von T€ 389.452 gedeckt, was einem Aufwandsdeckungsgrad von 

100,5 % entspricht, aber das negative Finanzergebnis in Höhe von T€ 2.320 führte zu dem Ge-

samtjahresfehlbetrag.  

Die ordentlichen Gesamterträge haben sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 5.813 verringert. Dabei 

steht den Mindererträgen im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von T€ 21.797, 

welche im Wesentlichen auf geringere Gewerbesteuererträge sowie öffentlich-rechtliche Leis-

tungsentgelte in Höhe von T€ 3.932 zurückzuführen sind, ein Anstieg im Bereich der Zuwen-

dungen und allgemeinen Umlagen (+ T€ 23.062) infolge höherer Schlüsselzuweisungen und 

Corona-Hilfen sowie der privatrechtlichen Leistungsentgelte (+ T€ 553) gegenüber. Ferner ist ein 

Rückgang bei den sonstigen ordentlichen Erträge zu verzeichnen (- T€ 4.211).  

Die Gesamtaufwendungen werden durch die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen (36,0 %), 

die Transferaufwendungen (23,7 %) und die Personalaufwendungen (23,7 %) dominiert und haben 

sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt T€ 11.623 erhöht. Der Anstieg der Personalaufwen-

dungen (+ T€ 3.289) resultiert im Wesentlichen aus den Besoldungs- und Tarifsteigerungen sowie 

aus Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-

gen haben sich um insgesamt T€ 2.989 erhöht. Die Transferaufwendungen haben sich gegenüber 

dem Vorjahr um T€ 1.412 verringert.  
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 liquide Mittel in Höhe von T€ 19.274 

Die liquiden Mittel haben sich im Vergleich zum Vorjahr um T€ 7.860 verringert und betragen zum 

31. Dezember 2020 T€ 19.274. Der Rückgang um T€ 6.544 resultiert im Wesentlichen aus dem 

Geschäftsbereich der Stadt Troisdorf. 

 Anstieg der Gesamtbilanzsumme auf T€ 895.801 

Die Gesamtbilanzsumme hat sich im Vergleich zum Vorjahr um T€ 5.905 auf T€ 895.801 erhöht. 

Die Aktivseite wird mit einem Anteil in Höhe von 90,8 % (Vorjahr: 89,9 %) durch das Anlagevermö-

gen dominiert. Das Anlagevermögen ist in Höhe von 94,0 % (Vorjahr: 96,4 %) langfristig finanziert 

(Anlagendeckungsgrad II). 

Die Passivseite setzt sich im Wesentlichen aus dem Eigenkapital (25,2 %; Vorjahr: 25,7 %), den 

Sonderposten (21,7 %; Vorjahr: 22,3 %), den Pensionsrückstellungen (12,1 %; Vorjahr: 11,2 %) 

sowie den Verbindlichkeiten aus Krediten und solchen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich-

kommen (29,3 %; Vorjahr: 30,5 %), zusammen.  

 Chancen und Risiken 

Die Stadt Troisdorf konnte im Haushaltsjahr 2020 durch die Systematik bei der Ermittlung der 

Gewerbesteuerausgleichszahlung in besonderem Maß profitierten, sodass das Jahr zwar immer 

noch mit einem Defizit abschließt, dieses jedoch um rd. Mio. € 8 niedriger liegt als erwartet. 

Die Entwicklung wird jedoch auf Grund der seit dem Frühjahr 2020 weltweit anhaltenden Corona-

Pandemie gefährdet. Die negativen Folgen für die Stadt Troisdorf und den gesamten Konzern, 

welche sich aus der Corona-Pandemie ergeben werden, wurden im Doppelhaushalt 2021/2022 

bereits als coronabedingte Schäden isoliert. Für die Stadt werden im Wesentlichen negative Aus-

wirkungen im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben erwartet. 

Die Corona-Pandemie stellt auch die Abwasserbetrieb Troisdorf AöR vor neue Herausforderungen. 

Das größte Risiko stellt hierbei die Infizierung der Mitarbeiter dar, finanzielle Risiken werden hin-

gegen von den gesetzlichen Vertretern als gering eingeschätzt.  
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Der Teilkonzern TroiKomm ist ebenfalls in mehrfacher Hinsicht von der Corona-Pandemie betrof-

fen. So wird auf Grund von Produktionsausfällen bei großen Gewerbekunden von einem Rückgang 

der Stromabsatzmenge ausgegangen. Auch die durch den Gesetzgeber angeordnete Schließung 

sämtlicher Bäderbetriebe wird sich in Form von Mindererträgen sowie die Schließung sämtlicher 

Geschäfte im Einzelhandel durch das Fehlen der Erlöse von Kurzparkern in den Parkhäusern 

bemerkbar machen.  

Als weiteres Risiko für den Teilkonzern sind insbesondere der unverändert harte Wettbewerb auf 

den Strom- und Gasmärkten zu nennen und die daraus resultierende Gefahr, dass nennenswerte 

Kunden von Wettbewerbern auf dem heimischen Markt abgeworben werden. Ein Fokus liegt somit 

auf Kundenbindungs- und Rückgewinnungsaktionen.  

Zusammenfassend stellen wir nach § 102 Abs. 8 GO NRW i. V. m. § 321 Abs. 1 S. 2 HGB fest, 

dass wir die Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter, insbesondere die Annahme der 

Fortführung der Unternehmenstätigkeit und die Beurteilung der künftigen Entwicklung des Kon-

zerns, wie sie im Gesamtabschluss und im Gesamtlagebericht ihren Ausdruck gefunden haben, 

als realistisch ansehen. 

II. Unregelmäßigkeiten 

Sonstige Verstöße gegen Gesetz, Satzung und gemeinderechtliche Bestimmungen 

Als Abschlussprüfer haben wir in entsprechender Anwendung des Prüfungsstandards PS 730 des 

IDW – Prüfung des Jahresabschlusses und Lageberichts einer Gebietskörperschaft – i. V. m. 

§ 107 Abs. 8 GO NRW und § 321 Abs. 1 S. 3 HGB auch über bei Durchführung unserer Prüfung 

festgestellte Unrichtigkeiten oder Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften zu berichten. Darüber 

hinaus haben wir auch über sonstige Gesetzesverstöße zu berichten, die sich nicht unmittelbar auf 

die Rechnungslegung beziehen, jedoch solche Verstöße erkennen lassen. Diesbezüglich weisen 

wir jedoch darauf hin, dass eine abschließende Würdigung sowie Untersuchung auf das mögliche 

Vorliegen sonstiger Verstöße nicht Gegenstand unseres Auftrags waren, sondern sich unsere 

Berichtspflicht lediglich auf anlässlich der Prüfung des Gesamtabschlusses festgestellte Verstöße 

erstreckt. 
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Bei der Durchführung unserer Prüfung haben wir nachstehend aufgeführte berichtspflichtige Un-

richtigkeiten und Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften sowie sonstige Tatsachen festgestellt: 

Gemäß § 116 Abs. 8 GO NRW i. V. m. § 95 Abs. 5 GO NRW hat die Aufstellung des Gesamtab-

schlusses innerhalb der ersten neun Monate nach dem Abschlussstichtag zu erfolgen. Die Aufstel-

lung des Gesamtabschlusses zum 31. Dezember 2020 erfolgte nicht innerhalb der gemäß § 116 

GO NRW vorgesehenen Frist. 

Die oben genannten Ausführungen haben keine Auswirkungen auf das Prüfungsurteil, da insge-

samt die Vermögens-, Ertrags- und Finanzgesamtlage nicht beeinflusst werden. 
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C. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks 

Wir haben dem Gesamtabschluss und dem Gesamtlagebericht für das Haushaltsjahr vom  

1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 in der Fassung der Anlage I den folgenden, unter dem 

3. März 2022 unterzeichneten Bestätigungsvermerk erteilt:  

„Unter der Bedingung, dass der Gesamtabschluss und Gesamtlagebericht für das Haushaltsjahr 

vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 durch den Rat der Stadt Troisdorf bestätigt und der 

Aufsichtsbehörde angezeigt werden, erteilen wir nachstehenden Bestätigungsvermerk: 

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 

An die Stadt Troisdorf:  

Vermerk über die Prüfung des Gesamtabschlusses 

Prüfungsurteil 

Wir haben den Gesamtabschluss der Stadt Troisdorf – bestehend aus der Gesamtbilanz zum  

31. Dezember 2020, der Gesamtergebnisrechnung, der Kapitalflussrechnung und dem Eigenkapital-

spiegel für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Gesamtanhang 

einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. 

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der 

beigefügte Gesamtabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Gemeindeord-

nung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit der Kommunalhaushaltsver-

ordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) und vermittelt unter Beachtung der deutschen 

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 

Bild der Vermögens- und Finanzgesamtlage der Stadt zum 31. Dezember 2020 sowie ihrer Ge-

samtertragslage für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020. 

Entsprechend § 322 Abs. 3 S. 1 Handelsgesetzbuch (HGB) und nach § 102 Abs. 11 GO NRW 

erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des 

Gesamtabschlusses geführt hat. 
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Grundlage für das Prüfungsurteil 

Wir haben unsere Prüfung des Gesamtabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB und 

§ 102 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-

schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach 

diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die 

Prüfung des Gesamtabschlusses“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir  

sind von der Stadt unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und 

berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Überein-

stimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten 

Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil 

zum Gesamtabschluss zu dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des für die Überwachung verantwortlichen Rechnungs-

prüfungsausschusses für den Gesamtabschluss 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Gesamtabschlusses, der den 

Vorschriften des § 116 GO NRW in Verbindung mit § 95 GO NRW und der KomHVO NRW in allen 

wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Gesamtabschluss unter Beachtung der 

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-

sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragsgesamtlage der Stadt vermittelt. Ferner 

sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstim-

mung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt 

haben, um die Aufstellung eines Gesamtabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – 

beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Gesamtabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, 

die Fähigkeit der Stadt zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d. h. der stetigen Erfüllung der Aufgaben, zu 

beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der 

Sicherung der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben – sofern einschlägig – anzugeben. 

Der Rechnungsprüfungsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungsle-

gungsprozesses der Stadt zur Aufstellung des Gesamtabschlusses. 
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Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Gesamtabschlusses 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Gesamtabschluss als 

Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, 

sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Gesamtabschluss be-

inhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 

Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 102 GO NRW und der KomHVO NRW unter Beachtung 

der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-

ger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. 

Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als 

wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder 

insgesamt die auf der Grundlage dieses Gesamtabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Ent-

scheidungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grund-

haltung. Darüber hinaus 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsich-

tigter – falscher Darstellungen im Gesamtabschluss, planen und führen Prüfungshand-

lungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die aus-

reichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risi-

ko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen hö-

her als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, 

beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen 

interner Kontrollen beinhalten können. 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Gesamtabschlusses relevanten 

internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Um-

ständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit 

dieses Systems der Stadt abzugeben. 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 

Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern 

dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 
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 ziehen wir auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise Schlussfolgerungen dar-

über, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gege-

benheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Stadt zur Fortführung ihrer 

Tätigkeit, d. h. der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, aufwerfen kann. Falls wir zu dem 

Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Be-

stätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Gesamtabschluss aufmerksam zu 

machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizie-

ren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres 

Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gege-

benheiten können jedoch dazu führen, dass die Stadt die stetige Aufgabenerfüllung nicht 

sicherstellen kann. 

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Gesamtabschlusses 

einschließlich der Angaben sowie, ob der Gesamtabschluss die zu Grunde liegenden Ge-

schäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Gesamtabschluss unter Beachtung der 

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragsgesamtlage der Stadt vermittelt. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang 

und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen einschließlich etwaiger 

Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen. 

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen

Vermerk über die Prüfung des Gesamtlageberichts 

Prüfungsurteil 

Wir haben den Gesamtlagebericht der Stadt Troisdorf für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 

31. Dezember 2020 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der 

beigefügte Gesamtlagebericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des § 116 GO 

NRW in Verbindung mit § 95 GO NRW und der KomHVO NRW, vermittelt insgesamt ein entspre-

chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragsgesamtlage Stadt und stellt die Chancen und 

Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 
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Grundlage für das Prüfungsurteil 

Wir haben unsere Prüfung des Gesamtlageberichts unter Beachtung des International Standard on 

Assurance Engagements (ISAE) 3000 (Revised) durchgeführt.  

Danach wenden wir als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Anforderungen des IDW Qualitätssi-

cherungsstandards „Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis“ (IDW 

QS 1) an. Die Berufspflichten gemäß der Wirtschaftsprüferordnung und der Berufssatzung für Wirt-

schaftsprüfer/vereidigte Buchprüfer einschließlich der Anforderungen an die Unabhängigkeit haben 

wir eingehalten. 

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und ange-

messen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des für die Überwachung verantwortlichen Rech-

nungsprüfungsausschusses für den Gesamtlagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Gesamtlageberichts, der in 

allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der GO NRW und KomHVO NRW entspricht, ins-

gesamt ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Finanz- und Ertragsgesamtlage der Stadt ver-

mittelt, eine Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragsgesamtlage 

der Stadt enthält und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt.

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Sys-

teme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Gesamtlageberichts in 

Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der GO NRW und KomHVO NRW zu 

ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Gesamtlagebericht 

erbringen zu können. 

Der für die Überwachung zuständige Rechnungsprüfungsausschuss ist verantwortlich für die Über-

wachung des Rechnungslegungsprozesses der Stadt zur Aufstellung des Gesamtlageberichts. 
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Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Gesamtlageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Gesamtlagebericht in 

allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der GO NRW und KomHVO NRW entspricht, insge-

samt ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Finanz- und Ertragsgesamtlage der Stadt vermit-

telt, eine Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragsgesamtlage 

der Stadt enthält und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. 

Die Ausführungen zur Verantwortung des Abschlussprüfers zur Prüfung des Gesamtabschlusses 

gelten gleichermaßen für die Prüfung des Gesamtlageberichts mit der Ausnahme, dass wir nicht 

beurteilen, ob der Gesamtlagebericht die zu Grunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse 

so darstellt, dass er unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 

ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragsge-

samtlage der Stadt vermittelt. 

Des Weiteren führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern darge-

stellten zukunftsorientierten Angaben im Gesamtlagebericht durch. Auf Basis ausreichender ge-

eigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Anga-

ben von den gesetzlichen Vertretern zu Grunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beur-

teilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein 

eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zu Grunde lie-

genden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass 

künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

Ratingen, am 3. März 2022  

BDO Concunia GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Kemp 

Wirtschaftsprüfer“ 
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D. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 

Gegenstand der Prüfung 

Gegenstand unserer Gesamtabschlussprüfung waren: 

 die Konzernbuchführung, 

 der Gesamtabschluss (bestehend aus Gesamtergebnisrechnung, Gesamtbilanz, Kapitalfluss-

rechnung, Eigenkapitalspiegel und Gesamtanhang) sowie  

 der Gesamtlagebericht. 

der Stadt. 

Die Buchführung und die Aufstellung von Gesamtabschluss und Gesamtlagebericht nach den 

gemeinderechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Stadt; 

dies gilt auch für die Angaben, die wir zu diesen erhalten haben. Wir verweisen ergänzend auf die 

Abschnitte „Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des für die Überwachung verantwortli-

chen Rechnungsprüfungsausschusses für den Gesamtabschluss“ und „Verantwortung der gesetz-

lichen Vertreter und des für die Überwachung verantwortlichen Rechnungsprüfungsausschusses 

für den Gesamtlagebericht“ unseres vorstehend wiedergegebenen Bestätigungsvermerks. 

Unsere Aufgabe ist es, diese Unterlagen und Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prü-

fung zu beurteilen. Unsere diesbezügliche Verantwortung wird in den Abschnitten „Prüfungsurteile“ 

und „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Gesamtabschlusses“ und „Verant-

wortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Gesamtlageberichts“ unseres Bestätigungsver-

merks beschrieben.  

Die sonstigen Pflichtaufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung gemäß § 104 GO NRW werden 

durch unsere Prüfungsstätigkeit nicht berührt. 

Art und Umfang der Prüfung 

Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns geprüfte und unter dem 31. Mai 2021 mit einem 

uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Gesamtabschluss zum 31. Dezember 2019 

der Stadt; seine Bestätigung durch den Rat der Stadt Troisdorf und die Anzeige an die Aufsichts-

behörde sind erfolgt. 
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Wir haben die Gesamtabschlussprüfung gemäß § 102 GO NRW und entsprechend § 317 HGB 

unter Beachtung der vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-

prüfung vorgenommen. Berücksichtigung fand auch der Prüfungsstandard zur Prüfung des Jah-

resabschlusses und Lageberichts einer Gebietskörperschaft (IDW PS 730). 

In Bezug auf die wesentlichen Grundzüge unseres prüferischen Vorgehens verweisen wir auf die 

Darstellungen in den Abschnitten „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Ge-

samtabschlusses“ und „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Gesamtlagebe-

richts“ unseres vorstehend in Abschnitt C. wiedergegebenen Bestätigungsvermerks. Um diesen 

Anforderungen gerecht zu werden, wenden wir unseren risiko- und prozessorientierten Prüfungs-

ansatz an; zu dessen Umsetzung bedienen wir uns unserer Prüfungssoftware audicon. Sie unter-

stützt die Planung, Durchführung und Dokumentation der Abschlussprüfung. 

Die Abschlussprüfung erstreckt sich nach § 317 Abs. 4a HGB nicht darauf, ob der Fortbestand des 

geprüften Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zuge-

sichert werden kann. 

Die Prüfung wurde von uns in den Monaten November und Dezember 2021 durchgeführt.  

Die Prüfung der Buchhaltung und des Gesamtabschlusses erfolgt unter Einbeziehung des bei der 

Stadt eingerichteten rechnungslegungsbezogenen IKS auf der Basis von Stichproben. Identifizierte 

Kontrollverfahren der Stadt haben wir unserem Prüfungsplan entsprechend auf Wirksamkeit und 

Anwendung überprüft. Unsere aussagebezogenen Prüfungshandlungen (analytische Prüfungs-

handlungen und Einzelfallprüfungen von Geschäftsvorfällen und Beständen im Rahmen der be-

wussten Auswahl) konnten wir im Fall von wirksam eingestuften Kontrollen reduzieren. In allen 

anderen Fällen haben wir auf Basis unserer Risikoeinschätzung aussagebezogene Prüfungshand-

lungen in üblichem Umfang durchgeführt. Dabei wurden Art und Umfang der Geschäftsvorfälle 

berücksichtigt. Das IKS der Stadt haben wir untersucht, soweit es für eine ordnungsgemäße 

Rechnungslegung von Bedeutung ist; das IKS in seiner Gesamtheit war nicht Gegenstand der 

Abschlussprüfung. 

Schwerpunkte der Prüfung des Gesamtabschlusses waren: 

- die Abgrenzung des Konsolidierungskreises, 

- die Kapitalkonsolidierung und 

- die Schuldenkonsolidierung. 



14

Zur Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Buchführung haben wir uns im Rahmen der Vorprü-

fung einen Überblick über die Organisation der Buchführung verschafft. 

Wir haben die Vollständigkeit und Richtigkeit der Abschlussangaben bzw. der Reporting Packages 

unter Berücksichtigung der jeweiligen Überleitungsrechnungen auf die für den Gesamtabschluss 

geltenden Vorschriften geprüft, soweit dies unter Wesentlichkeitsgesichtspunkten erforderlich ge-

wesen ist. 

Soweit Teilbereichsprüfer bedeutsame Teilbereiche geprüft haben, haben wir deren Arbeitsergeb-

nisse auf Grundlage einer kritischen Durchsicht verwertet. 

Um sicherzustellen, dass die vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 

Durchführung von Abschlussprüfungen eingehalten werden, haben wir die involvierten Teilbe-

reichsprüfer, insbesondere die Abschlussprüfer der einbezogenen Teilbereiche, schriftlich über die 

anzuwendenden Prüfungsgrundsätze, die von den Teilbereichen zu beachtenden Rechnungsle-

gungsvorschriften, Besonderheiten der Berichterstattung für Zwecke der Einbeziehung in den 

Gesamtabschluss, die Prüfungsschwerpunkte und die einzuhaltenden Termine unterrichtet und 

uns deren Beachtung bestätigen lassen. Wir haben uns in diesem Zusammenhang auch jeweils 

von der beruflichen Kompetenz, der Unabhängigkeit und der regulatorischen Beaufsichtigung 

dieser Prüfer unterrichten lassen. Wir haben dabei von jedem externen Prüfer eine schriftliche 

Erklärung in Bezug auf dessen Unabhängigkeit eingeholt. 

Den Gesamtanhang prüften wir auf Vollständigkeit und Richtigkeit der gesetzlich geforderten An-

gaben. 

Die Angaben im Gesamtlagebericht haben wir auf Vollständigkeit der nach gesetzlichen Vorschrif-

ten erforderlichen Angaben sowie auf Plausibilität und Übereinstimmung mit den während der 

Prüfung gewonnenen Erkenntnissen überprüft. 

Die gesetzlichen Vertreter haben alle gewünschten Aufklärungen und Nachweise erbracht und die 

berufsübliche Vollständigkeitserklärung für den Gesamtabschluss und Gesamtlagebericht in 

schriftlicher Form abgegeben. Darin wird insbesondere versichert, dass in der Buchführung alle 

buchungspflichtigen Vorgänge und in dem vorliegenden Gesamtabschluss alle bilanzierungspflich-

tigen Vermögensgegenstände, Schulden (Verpflichtungen, Wagnisse etc.), Rechnungsabgren-

zungsposten und Sonderposten berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten so-

wie alle erforderlichen Angaben gemacht worden sind.  
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E. Feststellungen und Erläuterungen zur Konzernrechnungslegung 

I. Ordnungsmäßigkeit der Konzernrechnungslegung 

1. Konsolidierungskreis  

Die im Gesamtanhang gemachten Angaben zum Konsolidierungskreis sind vollständig und zutref-

fend. Die Vorschriften zur Einbeziehung bzw. Nichteinbeziehung wurden eingehalten (§ 51 

KomHVO NRW). 

Bei der Abgrenzung wurde das Stetigkeitsprinzip beachtet. Der Konsolidierungskreis hat sich ge-

genüber dem Vorjahr nicht verändert. 

2. Gesamtabschlussstichtag 

Der Gesamtabschluss ist auf den Stichtag des Jahresabschlusses der Stadt aufgestellt, der zu-

gleich auch der Abschlussstichtag aller einbezogenen Aufgabenbereiche ist. 

3. Ergebnis der Prüfung der in den Gesamtabschluss einbezogenen Abschlüsse 

Nach unserer Beurteilung auf Grund unserer Prüfung nach § 317 Abs. 3 HGB bilden die Jahresab-

schlüsse der einbezogenen Unternehmen geeignete Konsolidierungsgrundlagen. 

Die Anpassung der Jahresabschlüsse der einbezogenen Unternehmen an die für das Mutterunter-

nehmen anwendbaren Bilanzierungsgrundsätze und an die konzerneinheitliche Bewertung wurde 

ordnungsgemäß durchgeführt. 

4. Gesamtabschluss 

Der Gesamtabschluss für das Haushaltsjahr 2020 ist diesem Bericht als Anlage beigefügt. 

Der Gesamtabschluss wurde ordnungsgemäß aus den einbezogenen Jahresabschlüssen abgelei-

tet. Die angewandten Konsolidierungsmethoden stehen in Einklang mit den gesetzlichen Vorschrif-

ten. Die Konsolidierungsbuchungen wurden zutreffend fortgeführt. 
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Die gesetzlichen Vorschriften zur Gliederung, Bilanzierung und Bewertung, zum Gesamtanhang, 

zur Kapitalflussrechnung und zum Eigenkapitalspiegel wurden in allen wesentlichen Belangen 

eingehalten.  

5. Gesamtlagebericht 

Der Gesamtlagebericht für das Haushaltsjahr 2020 ist diesem Bericht als Anlage beigefügt.  

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung entspricht der Gesamtlagebericht in allen wesentlichen Be-

langen den gesetzlichen Vorschriften. 

II. Gesamtaussage des Gesamtabschlusses 

Feststellungen zur Gesamtaussage des Gesamtabschlusses 

Der Gesamtabschluss insgesamt, d. h. das Zusammenwirken von Gesamtbilanz, Gesamtergebnis-

rechnung, Kapitalflussrechnung und Eigenkapitalspiegel sowie Gesamtanhang, vermittelt unter 

Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragsgesamtlage der Stadt.  
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F. Schlussbemerkung 

Den vorstehenden Bericht über unsere Prüfung des Gesamtabschlusses und des Gesamtlagebe-

richts für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 der Stadt Troisdorf erstat-

ten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den deutschen Grundsätzen 

ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n. F.). Eine Veröffentlichung 

oder die Weitergabe des Gesamtabschlusses und/oder des Gesamtlageberichts in einer von der 

testierten Fassung abweichenden Form sowie des im Abschnitt C. wiedergegebenen Bestäti-

gungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung.  

Zu dem von uns – unter einer aufschiebenden Bedingung – erteilten uneingeschränkten Bestäti-

gungsvermerk verweisen wir auf Abschnitt C. „Wiedergabe des Bestätigungsvermerks“. 

Ratingen, am 3. März 2022 

BDO Concunia GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Kemp 

Wirtschaftsprüfer 



Anlagen



Anlage I 1.

Aktiva 31.12.2020 31.12.2019 Passiva 31.12.2020 31.12.2019

in € in € in € in €
1. Anlagevermögen 1. Eigenkapital

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 1.1 Allgemeine Rücklage 173.615.363,59 171.229.441,14

1.1.1 Geschäfts- oder Firmenwert 2.381.808,77 2.841.912,90 1.2 Ausgleichsrücklage 34.782.520,27 23.921.231,96

1.1.2 Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände 3.034.786,72 2.840.510,89 1.3 Gesamtjahresergebnis ohne anderen                                        

Gesellschaftern zuzurechnendes Ergebnis

-3.212.632,63 13.255.052,00

1.4 Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter 20.263.919,40 20.059.343,63

Summe Immaterielle Vermögensgegenstände 5.416.595,49 5.682.423,79 Summe Eigenkapital 225.449.170,63 228.465.068,73

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 101.843.117,35 102.682.250,55 2. Sonderposten

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 186.287.282,16 185.489.998,15 2.1 Sonderposten für Zuwendungen 93.906.827,98 96.075.173,74

1.2.3 Infrastrukturvermögen 428.320.763,28 417.163.396,91 2.2 Sonderposten für Beiträge 73.516.008,30 75.578.489,34

1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden 101.524,61 108.698,82 2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich 5.054.487,11 5.056.329,69

1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler 5.178.422,23 5.138.125,98 2.4 Sonstige Sonderposten 22.029.957,43 21.853.759,51

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 25.619.942,48 18.054.229,04 Summe Sonderposten 194.507.280,82 198.563.752,28

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 9.038.109,94 8.451.437,54

1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 14.946.638,91 20.696.852,70 3. Rückstellungen

Summe Sachanlagen 771.335.800,96 757.784.989,69 3.1 Pensionsrückstellungen 108.662.581,00 99.915.798,00

1.3 Finanzanlagen 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 641.677,00 575.000,00

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 1,00 1,00 3.3 Instandhaltungsrückstellungen 131.692,32 197.069,16

1.3.2 Übrige Beteiligungen 8.109.515,35 8.355.164,28 3.4 Sonstige Rückstellungen 22.086.703,06 20.857.785,20

1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens 3.532.744,04 2.586.662,02 Summe Rückstellungen 131.522.653,38 121.545.652,36

1.3.4 Ausleihungen 24.627.420,86 26.278.712,17

Summe Finanzanlagen 36.269.681,25 37.220.539,47 4. Verbindlichkeiten

Summe Anlagevermögen 813.022.077,70 800.687.952,95 4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 261.463.195,07 270.584.300,12

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 4.675.704,00 2.763.280,00

2. Umlaufvermögen 4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen 

wirtschaftlich gleichkommen

712.690,21 752.821,23

2.1 Vorräte 4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 22.122.483,73 16.496.190,34

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 16.993.881,59 9.282.161,96 4.5 Sonstige Verbindlichkeiten 14.034.720,82 15.562.572,93

4.6 Erhaltene Anzahlungen 26.796.225,34 21.644.528,88

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Summe Verbindlichkeiten 329.805.019,17 327.803.693,50

2.2.1 Forderungen 36.120.866,22 41.824.026,96

2.2.2 Sonstige Vermögensgegenstände 4.920.224,17 6.076.781,66 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten 14.516.596,95 13.517.658,25

Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 41.041.090,39 47.900.808,62

2.3 Liquide Mittel 19.273.903,72 27.134.321,21

Summe Umlaufvermögen 77.308.875,70 84.317.291,79

3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 5.469.767,55 4.890.580,38

Summe Aktiva 895.800.720,95 889.895.825,12 Summe Passiva 895.800.720,95 889.895.825,12

zum 31.12.2020

Gesamtbilanz Stadt Troisdorf



Anlage I 2.

Ertrags- und Aufwandsarten 31.12.2020 31.12.2019

in € in €
1 Steuern und ähnliche Abgaben 117.610.869,81 139.407.742,89

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 67.894.754,82 44.832.954,96

3 + Sonstige Transfererträge 5.688.488,08 6.297.254,39

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 35.387.214,01 39.318.638,78

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 143.338.386,37 142.786.276,42

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.647.873,86 3.889.646,05

7 + Sonstige ordentliche Erträge 13.052.355,47 17.262.820,69

8 + Aktivierte Eigenleistungen 1.832.439,98 1.469.288,76

9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00

10 = Ordentliche Gesamterträge 389.452.382,40 395.264.622,94

11 - Personalaufwendungen 91.764.872,60 88.475.656,74

12 - Versorgungsaufwendungen 6.706.837,18 4.995.692,09

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 139.380.589,31 136.391.630,61

14 - Bilanzielle Abschreibungen 35.110.247,67 33.297.103,66

15 - Transferaufwendungen 91.735.535,36 93.148.481,49

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 22.817.130,38 19.583.891,23

17 = Ordentliche Gesamtaufwendungen 387.515.212,50 375.892.455,82

18 = Ordentliches Gesamtgergebnis                                                       

(= Zeilen 10 und 17)

1.937.169,90 19.372.167,12

19 + Finanzerträge 3.275.493,11 3.250.046,45

20 - Finanzaufwendungen 5.595.591,02 6.660.711,72

21 = Gesamtfinanzergebnis                                                                      

(= Zeilen 19 und 20)

-2.320.097,91 -3.410.665,27 

22 = Gesamtergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit                    

(= Zeilen 18 und 21)

-382.928,01 15.961.501,85

23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00

24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00

25 = Außerordentliches Gesamtergebnis                                              

(= Zeilen 23 und 24)

0,00 0,00

26 = Gesamtjahresergebnis                                                                      

(= Zeilen 22 und 25)

-382.928,01 15.961.501,85

27 - Anderen Gesellschaftern zuzurechnendes Ergebnis -2.829.704,62 -2.706.449,85 

28 = Gesamtjahresergebnis ohne anderen                                    

Gesellschaftern zuzurechnendes Ergebnis                                   

(= Zeilen 26 und 27)

-3.212.632,63 13.255.052,00

Gesamtergebnisrechnung Stadt Troisdorf

in der Zeit vom 01.01.2020 bis 31.12.2020      































































































Anlage II
Blatt 1 

Unter der Bedingung, dass der Gesamtabschluss und Gesamtlagebericht für das Haushaltsjahr 

vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 durch den Rat der Stadt Troisdorf bestätigt und der 

Aufsichtsbehörde angezeigt werden, erteilen wir nachstehenden Bestätigungsvermerk: 

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 

An die Stadt Troisdorf:  

Vermerk über die Prüfung des Gesamtabschlusses 

Prüfungsurteil 

Wir haben den Gesamtabschluss der Stadt Troisdorf – bestehend aus der Gesamtbilanz zum  

31. Dezember 2020, der Gesamtergebnisrechnung, der Kapitalflussrechnung und dem Eigenkapital-

spiegel für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Gesamtanhang 

einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. 

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der 

beigefügte Gesamtabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Gemeindeord-

nung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit der Kommunalhaushaltsver-

ordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) und vermittelt unter Beachtung der deutschen 

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 

Bild der Vermögens- und Finanzgesamtlage der Stadt zum 31. Dezember 2020 sowie ihrer Ge-

samtertragslage für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020. 

Entsprechend § 322 Abs. 3 S. 1 Handelsgesetzbuch (HGB) und nach § 102 Abs. 11 GO NRW 

erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des 

Gesamtabschlusses geführt hat. 

Grundlage für das Prüfungsurteil 

Wir haben unsere Prüfung des Gesamtabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB und 

§ 102 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-

schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach 

diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die 

Prüfung des Gesamtabschlusses“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir  

sind von der Stadt unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und  



Anlage II
Blatt 2 

berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Überein-

stimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten 

Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil 

zum Gesamtabschluss zu dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des für die Überwachung verantwortlichen Rechnungs-

prüfungsausschusses für den Gesamtabschluss 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Gesamtabschlusses, der den 

Vorschriften des § 116 GO NRW in Verbindung mit § 95 GO NRW und der KomHVO NRW in allen 

wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Gesamtabschluss unter Beachtung der 

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-

sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragsgesamtlage der Stadt vermittelt. Ferner 

sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstim-

mung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt 

haben, um die Aufstellung eines Gesamtabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – 

beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Gesamtabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, 

die Fähigkeit der Stadt zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d. h. der stetigen Erfüllung der Aufgaben, zu 

beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der 

Sicherung der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben – sofern einschlägig – anzugeben. 

Der Rechnungsprüfungsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungsle-

gungsprozesses der Stadt zur Aufstellung des Gesamtabschlusses. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Gesamtabschlusses 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Gesamtabschluss als 

Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, 

sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Gesamtabschluss be-

inhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 

Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 102 GO NRW und der KomHVO NRW unter Beachtung 

der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-

ger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt.  
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Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als 

wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder 

insgesamt die auf der Grundlage dieses Gesamtabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Ent-

scheidungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grund-

haltung. Darüber hinaus 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsich-

tigter – falscher Darstellungen im Gesamtabschluss, planen und führen Prüfungshand-

lungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die aus-

reichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risi-

ko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen hö-

her als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, 

beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen 

interner Kontrollen beinhalten können. 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Gesamtabschlusses relevanten 

internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Um-

ständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit 

dieses Systems der Stadt abzugeben. 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 

Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern 

dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

 ziehen wir auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise Schlussfolgerungen dar-

über, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gege-

benheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Stadt zur Fortführung ihrer 

Tätigkeit, d. h. der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, aufwerfen kann. Falls wir zu dem 

Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Be-

stätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Gesamtabschluss aufmerksam zu 

machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizie-

ren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres 

Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gege-

benheiten können jedoch dazu führen, dass die Stadt die stetige Aufgabenerfüllung nicht 

sicherstellen kann. 

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Gesamtabschlusses 

einschließlich der Angaben sowie, ob der Gesamtabschluss die zu Grunde liegenden Ge-

schäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Gesamtabschluss unter Beachtung der 

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragsgesamtlage der Stadt vermittelt. 
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Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang 

und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen einschließlich etwaiger 

Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen. 

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen

Vermerk über die Prüfung des Gesamtlageberichts 

Prüfungsurteil 

Wir haben den Gesamtlagebericht der Stadt Troisdorf für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 

31. Dezember 2020 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der 

beigefügte Gesamtlagebericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des § 116 GO 

NRW in Verbindung mit § 95 GO NRW und der KomHVO NRW, vermittelt insgesamt ein entspre-

chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragsgesamtlage Stadt und stellt die Chancen und 

Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

Grundlage für das Prüfungsurteil 

Wir haben unsere Prüfung des Gesamtlageberichts unter Beachtung des International Standard on 

Assurance Engagements (ISAE) 3000 (Revised) durchgeführt.  

Danach wenden wir als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Anforderungen des IDW Qualitätssi-

cherungsstandards „Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis“ (IDW 

QS 1) an. Die Berufspflichten gemäß der Wirtschaftsprüferordnung und der Berufssatzung für Wirt-

schaftsprüfer/vereidigte Buchprüfer einschließlich der Anforderungen an die Unabhängigkeit haben 

wir eingehalten. 

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und ange-

messen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. 
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des für die Überwachung verantwortlichen Rech-

nungsprüfungsausschusses für den Gesamtlagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Gesamtlageberichts, der in 

allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der GO NRW und KomHVO NRW entspricht, ins-

gesamt ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Finanz- und Ertragsgesamtlage der Stadt ver-

mittelt, eine Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragsgesamtlage 

der Stadt enthält und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt.

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Sys-

teme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Gesamtlageberichts in 

Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der GO NRW und KomHVO NRW zu 

ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Gesamtlagebericht 

erbringen zu können. 

Der für die Überwachung zuständige Rechnungsprüfungsausschuss ist verantwortlich für die Über-

wachung des Rechnungslegungsprozesses der Stadt zur Aufstellung des Gesamtlageberichts. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Gesamtlageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Gesamtlagebericht in 

allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der GO NRW und KomHVO NRW entspricht, insge-

samt ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Finanz- und Ertragsgesamtlage der Stadt vermit-

telt, eine Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragsgesamtlage 

der Stadt enthält und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. 

Die Ausführungen zur Verantwortung des Abschlussprüfers zur Prüfung des Gesamtabschlusses 

gelten gleichermaßen für die Prüfung des Gesamtlageberichts mit der Ausnahme, dass wir nicht 

beurteilen, ob der Gesamtlagebericht die zu Grunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse 

so darstellt, dass er unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 

ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragsge-

samtlage der Stadt vermittelt. 
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Des Weiteren führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern darge-

stellten zukunftsorientierten Angaben im Gesamtlagebericht durch. Auf Basis ausreichender ge-

eigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Anga-

ben von den gesetzlichen Vertretern zu Grunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beur-

teilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein 

eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zu Grunde lie-

genden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass 

künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

Ratingen, am 3. März 2022 

BDO Concunia GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Kemp 

Wirtschaftsprüfer 



Allgemeine Auftragsbedingungen 
für 

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 

vom 1. Januar 2017 

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern 
oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfas-
send „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, 
Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonsti-
ge Aufträge, soweit  nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart 
oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist. 

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart 
ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf 
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch  diesen Dritten 
gegenüber. 

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimm-
ter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im 
Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsfüh-
rung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnis-
se seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, 
sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen. 

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf  – außer bei betriebs-
wirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung. 

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden 
beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den 
Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen 
hinzuweisen. 

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für 
die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informa-
tionen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und 
Umständen Kenntnis gegeben wird,  die für die Ausführung des Auftrags von 
Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren 
Informationen, Vorgänge und Umstände, die  erst während der Tätigkeit des 
Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschafts-
prüfer geeignete Auskunftspersonen benennen. 

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollstän-
digkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der 
gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formu-
lierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen. 

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat  alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der 
Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des 
Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Über-
nahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rech-
nung zu übernehmen. 

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschafts-
prüfers,  die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunter-
nehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die  die Unab-
hängigkeitsvorschriften in  gleicher Weise Anwendung finden wie auf den 
Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der 
Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt. 

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des 
Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist  alleine  diese schriftliche Darstellung 
maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern 
nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des 
Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. 
Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten 
Auftrags sind stets unverbindlich. 

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeits-
ergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in 
der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschafts-
prüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustim-
mung des Wirtschaftsprüfers,  es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weiter-
gabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen 
Anordnung verpflichtet. 

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die 
Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftragge-
ber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig. 

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung 
durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unbe-
rechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfül-
lung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der 
Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber 
wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrach-
te Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder 
Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber 
hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9. 

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber 
unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, 
die  nicht  auf  einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf 
eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn. 

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und 
formelle Mängel,  die in  einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und 
dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirt-
schaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die 
geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene 
Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten 
gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftragge-
ber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören. 

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, 
§ 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm
bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu 
bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht 
entbindet. 

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz 
beachten. 

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbe-
sondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haf-
tungsbeschränkungen, insbesondere  die Haftungsbeschränkung des § 323 
Abs. 2 HGB. 

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet 
noch  eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist  die Haftung 
des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnah-
me von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, 
sowie von Schäden, die  eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 
ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Scha-
densfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. 

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auf-
traggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu. 

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer 
bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftsprüfers her,  gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag 
für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines 
aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens 
gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflicht-
verletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in  einem oder in mehreren 
aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf 
gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als 
einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten mitei-
nander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In 
diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in 
Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Min-
destversicherungssumme  gilt  nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht-
prüfungen. 

(6) Ein Schadensersatzanspruch  erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben 
wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht 
für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzufüh-
ren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder 
Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 
1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu 
machen, bleibt unberührt. 

 

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge 

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer 
geprüften und mit  einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder 
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden. 

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht  erteilt, so ist  ein 
Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lage-
bericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schrift-
licher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten 
Wortlaut zulässig. 

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der 
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber 
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des 
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben. 

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere 
Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt. 

 

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen 

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerli-
chen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber 
genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollstän-
dig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch 
den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen. 

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst  nicht  die zur Wahrung von Fristen 
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu 
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftragge-
ber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen 
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass 
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung 
steht. 

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst  die 
laufende Steuerberatung folgende, in  die Vertragsdauer fallenden Tätigkei-
ten: 

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, 
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklä-
rungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahres-
abschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen 
und Nachweise 

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern 

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den 
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden 

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von 
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern 

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der 
unter a) genannten Steuern. 

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die 
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung. 

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pau-
schalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die 
unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorie-
ren. 

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist  und  die Steuerbera-
tervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, 
kann eine höhere oder niedrigere  als die gesetzliche Vergütung in Textform 
vereinbart werden. 

 

 

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körper-
schaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie 
aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben 
erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für 

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf 
dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer, 

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Fi-
nanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen, 

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Um-
wandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und 
Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und 
dergleichen und 

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten. 

(7) Soweit auch  die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als 
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu  nicht  die Überprüfung 
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle 
in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrge-
nommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unter-
lagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.  

 

12. Elektronische Kommunikation 

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber 
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation 
per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie 
etwa  die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirt-
schaftsprüfer entsprechend in Textform informieren. 

 

13. Vergütung 

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung 
Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich 
berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagen-
ersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befrie-
digung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als 
Gesamtschuldner. 

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist  eine Aufrechnung gegen 
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur 
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig. 

 

14. Streitschlichtungen  

Der Wirtschaftsprüfer ist  nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeile-
gungsgesetzes teilzunehmen. 

 

15. Anzuwendendes Recht 

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich  hieraus ergebenden An-
sprüche gilt nur deutsches Recht. 



BDO Concunia GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Niederlassung Münster Niederlassung Ratingen

Scharnhorststraße 2 

48151 Münster 

Tel.: 0251 322 015-0 

Fax: 0251 322 015-20 

E-Mail: info@bdo-concunia.de 
Web: www.bdo-concunia.de 

Josef-Schappe-Str. 21 

40882 Ratingen 

Tel.: 02102 88 99 69-0 

Fax: 02102 88 99 69-9 
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